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III . Der Staat .

1. Staatsverfaſſung .

Baden iſt ein erbliches Großherzogthum , das einen Theil des deutſchen

Bundes ausmacht , und darinnen die ſiebente Stimme einnimmt , im Plenum

aber drei Stimmen erhalten hat . Nach der Konſtitution vom 22 . Auguſt

1818 , die das Fundamentalgeſetz des Staates ausmacht , bilden alle or—⸗

ganiſche Beſchlüſſe der Bundesverſammlung , welche die verfaſſungsmäßigen

Verhältniſſe Deutſchlands oder die Verhältniſſe deutſcher Staatsbürger im

Allgemeinen betreffen , einen Theil des badiſchen Staatsrechts , und werden

für alle Klaſſen von Landesangehörigen verbindlich , ſobald ſie von dem

Staatsoberhaupte bekannt gemacht ſind . Bei Streitigkeiten , die ſich zwiſchen

den Ständen und der Regierung erheben , entſcheidet das ( 1835 ) errichtete

Bundes - Schiedsgericht .

I. Verfaſſungsurkunde . “ )

a) Von dem Großherzog und der Regierung im Allgemeinen .

Das Großherzogthum bildet einen Beſtandtheil des deutſchen Bundes . Alle orga

niſchen Beſchlüſſe der Bundesverſammlung , welche die verfaſſungsmäßigen Verhältniſſe

Deutſchlands , oder die Verhältniſſe deutſcher Staatsbürger im Allgemeinen betreffen ,

machen einen Theil des badiſchen Staatsrechts aus , und werden für alle Klaſſen von

Landesangehörigen verbindlich , nachdem ſie von dem Staatsoberhaupt verkündet worden

ſind . Das Großherzogthum iſt untheilbar und unveräußerlich in allen ſeinen Theilen .

Die Regierungsfolge iſt , nach den Beſtimmungen der Deklaration vom 4. Oktober

1817 , nach dem Rechte der Erſtgeburt in gerader , abſteigender , männlicher Linie

erblich . Nach Erlöſchen des Mannesſtammes tritt die weibliche Linie ein. Der Groß —

herzog vereinigt in ſich alle Rechte der Staatsgewalt , und übt ſie unter den in dieſer

Verfaſſungsurkunde feſtgeſetzten Beſtimmungen aus . Seine Perſon iſt heilig und un⸗

verletzlich . Das Großherzogthum hat eine ſtändiſche Verfaſſung .

p) Staatsbürgerliche und politiſche Rechte der Badener , und beſondere

Zuſicherungen .

Die ſtaatsbürgerlichen Rechte der Badener ſind gleich in jeder Hinſicht , wo die

Verfaſſung nicht namentlich und ausdrücklich eine Ausnahme begründet . Die groß⸗

herzoglichen Staatsminiſter und ſämmtliche Staatsdiener ſind für die genaue Befolgung

der Verfaſſung verantwortlich . — Alle Badener tragen ohne Unterſchied zu allen öffent⸗

lichen Laſten bei. Alle Befreiungen von direkten und indirekten Abgaben bleiben auf⸗

gehoben . — Alle Staatsbürger von den drei chriſtlichen Konfeſſionen haben zu allen

Civil⸗ und Militärſtellen und Kirchenämtern gleiche Anſprüche . — Alle Ausländer ,

denen der Großherzog ein Staatsamt konferirt , erhalten durch dieſe Verleihung un⸗

mittelbar das Indigenat . — Unterſchied in der Geburt und der Religion begründet

mit der für die ſtandesherrlichen Familien durch die Bundesakte gemachten Ausnahme

keine Ausnahme der Militärdienſtpflicht . — Für die bereits für ablöslich erklärten

„) Es verſteht ſich, daß hier nur das Weſentlichſte der Verfaſſungsurkunde aufgenommen iſt



Grundlaſten und Dienſtpflichten , und alle aus der aufgehobenen Leibeigenſchaft her—rührenden Abgaben ſoll durch ein Geſetz ein angemeſſener Abkaufsfuß regulirt werden .Das Geſetz vom 14. Auguſt 1817 , über die Wegzugsfreiheit , wird als ein Beſtand —theil der Verfaſſung angeſehen . — Eigenthum und perſönliche Freiheit der Badener
ſtehen für alle auf gleiche Weiſe unter dem Schutze der Verfaſſung . — Die Gerichteſind unabhängig innerhalb den Gränzen ihrer Kompetenz . — Alle Erkenntniſſe in bür —
gerlichen Rechtsſachen müſſen von den ordentlichen Gerichten ausgehen . — Der groß⸗herzogliche Fiskus nimmt in allen , aus privatrechtlichen Verhältniſſen entſpringenden
Streitigkeiten Recht vor den Landesgerichten . — Niemand kann gezwungen werden ,ſein Eigenthum zu öffentlichen Zwecken abzugeben , als nach Berathung und Entſchei⸗dung des Staatsminiſteriums und nach vorgängiger Entſchädigung . Niemand darf in
Kriminalſachen ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden . — Niemand kann anders
als in geſetzlicher Form verhaftet , und länger als 48 Stunden im Gefängniß feſtge⸗halten werden , ohne über den Grund ſeiner Verhaftung vernommen zu ſeyn . — Der
Großherzog kann erkannte Strafen mildern oder ganz nachlaſſen , aber nicht ſchärfen . —
Alle Vermögens - Konfiskationen ſollen abgeſchafft werden . — Die Preßfreiheit wird
nach den künftigen Beſtimmungen der Bundesverſammlung gehandhabt werden . —
Jeder Landesbewohner genießt der ungeſtörten Gewiſſensfreiheit , und in Anſehung der
Art ſeiner Gottesverehrung des gleichen Schutzes . — Die politiſchen Rechte der drei
chriſtlichen Religionstheile ſind gleich . — Das Kirchengut und die eigenthümlichen
Güter und Einkünfte der Stiftungen , Unterrichts - und Wohlthätigkeits⸗Anſtalten
dürfen ihrem Zweck nicht entzogen werden . — Die Dotation der beiden Landesuniver —
ſitäten und anderer höherer Lehranſtalten , ſie mögen in eigenthümlichen Gütern und
Gefällen , oder in Zuſchüſſen aus der allgemeinen Staatskaſſe beſtehen , ſollen unge⸗
ſchmälert bleiben . — Jede von Seiten des Staats gegen ſeine Gläubiger übernommene
Verbindlichkeit iſt unverletzlich . — Das Inſtitut der Amortiſationskaſſe wird in ſeiner
Verfaſſung aufrecht erhalten . Die Berechtigungen , die durch das Edikt vom 23. April1818 den dem Großherzogthum angehörigen ehemaligen Reichsſtänden und Mitgliedern
der vormaligen unmittelbaren Reichsritterſchaft verliehen worden ſind , bilden einen
Beſtandtheil der Staatsverfaſſung . — Die Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener ſind
in der Art , wie das Geſetz vom 22. Auguſt 1818 feſtgeſtellt hat , durch die Ver⸗
faſſung garantirt . — Die Inſtitute der weltlichen und geiſtlichen Wittwenkaſſen und
der Brandverſicherung ſollen in ihrer bisherigen Verfaſſung fortbeſtehen und unter den
Schutz der Verfaſſung geſtellt ſeyn .

c) Beſtimmungen über die Ständeverſammlung und deren Wirkſamkeit .

Der Großherzog ruft die Stände zuſammen , vertagt ſie und löst ſie auf . Durch
die Auflöſung verlieren die Mitglieder ihre Eigenſchaft . Der Großherzog beſtätigt die
Wahl der Präſidenten der Kammer . — Alle zwei Jahre muß eine Ständeverſammlung
Statt finden . — Nur in eigener Perſon kann das Stimmrecht ausgeübt werden . —
Die Abgeordneten dürfen von ihren Wahldiſtrikten keine Inſtruktion annehmen . —
Kein Ständeglied darf während der Verſammlung ohne Erlaubniß der Kammer ver —
haftet werden . — Die Stände können ſich nur mit Gegenſtänden beſchäftigen , welche
zu ihrer Berathſchlagung geeignet ſind . — Ohne Zuſtimmung der Stände kann keine
Auflage ausgeſchrieben und erhoben , kein Anlehen gültig gemacht und keine Domaine
veräußert werden . — Das Auflagsgeſetz wird in der Regel auf zwei Jahre gegeben .—
Die Civilliſte kann ohne Zuſtimmung der Stände nicht erhöht , und ohne Bewilligung
des Großherzogs nicht gemindert werden . — Ohne Zuſtimmung der Stände kann kein
beſtehendes Geſetz aufgehoben und kein neues gemacht werden . — Die Kammern haben

7 *
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das Recht der Vorſtellung und Beſchwerde . Die Sitzungen der Kammern ſind

öffentlich .

d) Die Eintheilung der Stände in Kammern .

Die Landſtände des Großherzogthums ſind in zwei Kammern getheilt .

Die erſte Kammer beſteht :

1) Aus den Prinzen des großherzoglichen Hauſes . Aus den Häuptern der

ſtandesherrlichen Familien . 3) Aus dem katholiſchen Landesbiſchoffe und dem lutheriſchen

Prälaten . 4) Aus 8 Abgeordneten des grundherrlichen Adels . 5) Aus 2 Abgeordneten

der Landesuniverſitäten . 6) Aus 8 Mitgliedern , die der Großherzog , ohne Rückſicht

auf Stand auf Geburt zu ernennen das Recht hat . — Adeliche Familienhäupter , die

ein nach Erſtgeburtsrecht vererbliches Gut von 300 . 000 fl. Werth beſitzen , können zu

erblichen Landſtänden ernannt werden .

Die zweite Kammer beſteht :

1) Aus 22 Abgeordneten der Städte Ueberlingen 1, Konſtanz 1, Freiburg 2, Lahr 2,

Offenburg 1, Raſtadt 1, Baden 1, Karlsruhe 3, Durlach 1, Pforzheim 2, Bruchſal 1,

Mannheim 3, Heidelberg 2 und Wertheim 1. — D Aus den Abgeordneten der 41

Wahlbezirke der Aemter .

e) Wahl der Abgeordneten .

Die erwählten Deputirten der erſten Kammer müſſen das 25ſte , die der zweiten

das 30ſte Lebensjahr zurückgelegt haben , und zu einer der drei chriſtlichen Religionen

gehören . Die Glieder der zweiten Kammer müſſen wenigſtens mit einem Kapital von

10 . 000 fl. im Steuerkataſter eingetragen ſeyn , oder neben Entrichtung irgend einer

direkten Steuer entweder eine von Stammgütern herrührende lebenslängliche Rente

von 1500 fl . , oder als Staats - oder Kirchendiener einen Gehalt von 1500 fl. be

ziehen , und von Wahlmännern gewählt werden , bei deren Ernennung jeder ſtimm —

berechtigt iſt , der im Wahldiſtrikt als Bürger angeſeſſen iſt oder ein öffentliches Amt

bekleidet . Die Abgeordneten zur zweiten Kammer werden auf 8 Jahre gewählt . Alle

2 Jahre erneuert ſich die Kammer zu ½, die Abgeordneten der Grundherrn werden

auf 8 Jahre ernannt und tritt alle 4 Jahre die Hälfte aus . Alle Austretenden ſind

wieder wählbar .
1) Wahldiſtrikte .

Jeder Ort , der ſein eigenes Gericht hat , und wenigſtens 250 Seelen zählt , bildet

einen Wahldiſtrikt und ernennt einen Wahlmann . Größere Orte , die wenigſtens 750

Einwohner zählen , wählen je auf 500 Seelen einen , und auf den Reſt , in ſofern er

250 erreicht , einen weiteren Wahlmann . In den 14 Städten , welche eigene Deputirte

erwählen , wird auf 500 Einwohner ein Wahlmann , und wenn der Reſt 150 erreicht ,

ein weiterer ernannt . Wegen der grundherrlichen Abgeordneten in die erſte Kammer
iſt das Land in zwei Diſtrikte abgetheilt , welche durch die Murg geſchieden werden .

Feder dieſer Diſtrikte wählt 4 Abgeordnete .

II . Konſtitutionsmäßige Rechtsverhältniſſe einzelner Stände .

a) Standesherrn ) .

Die Standesherrn bilden die privilegirteſte Klaſſe im Großherzogthum . Sie haben
das Recht der Ebenbürtigkeit , ihre beſtehenden Familienverträge werden aufrecht er⸗

) Zu den ſtandesherrlichen Familien gehören die fürſtlichen Häuſer : der Markgrafen von Baden,
Fürſtenberg , Leiningen, Löwenſtein , Wertheim , Roſenberg und Freudenberg , Salm - Krautheim , von
der Layen; ſodann die gräflichen Häuſer Leiningen⸗Neudengu und Leiningen⸗Billigheim.



halten , führen ihre Titel und Wappen fort , können in jedem deutſchen Bundesſtaat
ihren Aufenthalt und Kriegsdienſte nehmen , ſind von der Militärpflicht befreit , können
ein eigenes Trabantenchor von 25 bis 30 Mann in ihrem Wohnorte aufſtellen , beſitzen
die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit in erſter und zweiter Inſtanz , die Orts —

polizei , die Aufſicht über Kirchen - und Schulweſen , milde Stiftungen , Forſtgerichts —
barkeit und Forſtpolizei . Es bleiben die hergebrachten Ehrenrechte des Trauergeläuts
und des Kirchengebets , alle Einkünfte von ihren Domainen , Gütern , Schäfereien und

Erblehen ; alle bisher bezogenen Zehente , Bodenzinſe , Leibſchilling , haben für ſich und
ihre Familien einen befreiten Gerichtsſtand , dagegen haben dieſelben zu allen konſti

tutionsmäßig ausgeſchriebenen und außerordentlichen Staatsſteuern von allen ihren

Häuſern , Gütern , Gewerben und Grundgefällen zu den Kriegsſteuern und Laſten ,

Lieferungen und Einquartierungen beizutragen .

b) Der Grundherrn 9.

Die Grundherrn haben auf die Gerichtsbarkeit in erſter Inſtanz verzichtet , dagegen

ſteht ihnen der befreite Gerichtsſtand zu; ihre beſtehenden Familienverträge werden

aufrecht erhalten ; ſie können ihre liquiden Gefälle exekutoriſch beitreiben , haben das

Recht der niederen Polizei im Umfang ihrer Schlöſſer , Wohnungen und Zubehörden

auszuüben ; können den Vogtsgerichten , der Rechnungsabhör der Gemeindeheiligen ꝛc.

in ihren Gemeinden beiwohnen ; aus drei von der Gemeinde gewählten Kandidaten

als Ortsvorſtand einen in Vorſchlag bringen ; können den Forſtfrevelgerichten bei—

wohnen und beziehen die Frevelſtrafen nach hergebrachtem Beſitzſtand ; Forſt - und

Jagdpolizei in ihren Waldungen ſteht ihnen zu , ſowie das Patronatrecht für Pfarreien

und Schulen .
c) Der Staats - und Militärdiener .

Das Verfaſſungsrecht der Staats - und Militärdiener beſtimmen die Edikte vom

5. Februar 1819 und 31. Dezember 1831 . Alle Civil - und Militärdienſte ſind nach

fünfjähriger Dienſtzeit unwiderruflich . Die Zuruheſetzung kann nur unter Bewilligung
des beſtimmten Ruhegehalts , eine Entlaſſung im adminiſtrativen Wege nur wegen
eigener Schuld des Dieners , eine Dienſtentſetzung nur durch richterlichen Spruch ge—

„) Zu den Grundherrn gehören die ehemaligen unmittelbaren Reichsritter und der landſäßige
Adel in der Pfalz und im Breisgau . Es gehören hiezu nach dem Verzeichniß im Regierungsblatte
vom 13. Januar 1835, Nro. III, die ihren Wohnſitz im Lande haben.

A. Unterhalb der Murg .

Frhrn . v. Adelsheim (5). Frhrn . v. Berlichingen (2). Frhrn .v. Bettendorf . Frhrn .v . Degenfeld (3).
Grf. v. Degenfeld - Schomburg. Frhrn .v. Fick (4) Frhrn . v. Gemmingen 68). Frhrn . Göler v. Ravens⸗
burg (11). Grf. v. Helmſtadt . Frhr . v. Hundheim. Grf. v. Ingelheim . v. Kettner . Frhr . v. Laroche—
Starkenfels - Vulte . Frhr . v. Leoprechting. Frhr . v. Leutrum . Frhr . v. Menzingen . Frhr . v. Racknitz.
Frhrn . Rüdt v. Collenberg⸗Eberſtadt (2). Frhrn . Rüdt v. Collenberg Bödigheim (3). Frhr . Sparre v.

verden Kronenberg , genannt v. Bettendorf . Frhrn . v. Andre (2). Frhr . Schilling v. Kannſtadt . v. Schmitz⸗
Auerbach. Frhr . Uexküll-⸗Gillenband. Frhr . v. Venningen . Frhr . v. Gemmingen⸗Ullner . Grf. v. Wald⸗
kirch. Grf. v. Wieſer . Frhr . v. Zobel- Gibelſtadt - Darſtadt .

e. B. Oberhalb der Murg .

Frhrn . Andlau- Birſek (3). v. Andlau⸗Homburg . Frhrn .v. Berkheim (2). Frhr .v . Berſtett . Frhrn . v.
Bodmann (2). Frhr . v. Buol auf Mühlingen . Frhrn . v. Böcklin (3). Frhr . v. Bollſchweil . Frhr. v.
Brandenſtein . Grf. v. Enzenberg . Frhrn . v. Fahnenberg (2). Frhr . v. Falkenſtein . Frhr . v. Gayling zu
Altheim. Frhrn .v. Girardi ( 2) . Frhr . v. Gleichenſtein . Grf. v. Hennin. Frhrn . v. Hornſtein (2). Grf. v.
Kageneck (5). Frhr . v. Landenberg . Frhrn . v. Neuenſtein (3). Frhr . v. Neveu. Frhr . v. Ried. Frhr . v.
Rink. Frhr .v. Reiſchach. Frhrn .v. Rockenbach (2). Frhrn . v. Röder (4). Frhrn . v. Rottberg (4). Frhrn .
v. Schauenburg (4). Grf. Schenk v. Kaſtell . Frhr . Roth v. Schreckenſtein . Frhrn . v. Schönau (2).
Frhr. v. Seldeneck. Frhrn . v. Türkheim (2). Frhr . v. Ulm. Grf. v. Waldner . Frhr . v. Weſſenbers .
Frhrn . v. Wittenbach (2). Frhr . v. Zweyer.
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ſchehen . — Der Staatsdiener kann jedoch , aber ohne Anſprüche auf Ruhegehalt , den

Dienſt aufkünden . Für Diener - Wittwen und Waiſen ſorgt der Staat durch Penſions —

zuſchuß zum Wittwengehalt .

2 . Staatsregierung .
I. Von dem Großherzoge .

Dem Großherzoge kommen alle Rechte und Ehren der königlichen Würde

zu. Sein Titel lautet : N. N. Großherzog von Baden , Herzog von Zäh —

ringen . Das Wappen hat im Felde rechts oben einen ſchrägrechten ,

goldenen Balken im purpurnen Felde , als Wappenzeichen des ganzen ſouverä⸗
nen Staates , und links unten einen goldenen , ſtreitfertigen , linksgehenden
Löwen mit ausgeſchlagener Zunge , als Wappenzeichen der zähringiſchen
Abſtammung , auf dem die Krone ruht , aus der , um das Schild hängend ,
die Kette des Hausordens der Treue mit unten hängenden Inſignien hervor —
geht. Die Civiliſte des Großherzogs beſteht für die Dauer der jetzigen
Regierung in jährlichen 650 . 000 fl. , und der zu Benutzung der zur Hof —
haushaltung gehörigen Gebäude , Grundſtücke und Rechte . Die Regie —
rungs - Nachfolge iſt nach den Beſtimmungen der Deklaration vom 4.

Oktober 1817 beſtimmt .

II . Von den Landſtänden .

Wie bei der Verfaſſungsurkunde nachgewieſen worden iſt , beſtehen zwei
Kammern , die erſte , welche aus dem hohen Adel , den Standes - und

Grundherren ꝛc. , die zweite , welche aus von dem Volke gewählten Vertretern

—

⏑

beſteht . — Sie theilen das Recht der Geſetzgebung und der Beſteuerung mit E. di
der Staatsregierung . L. Dit

IIll . Das Staats⸗Miniſterium 0 Dat

iſt die höchſte vollziehende und berathende Stelle des Landes . Den Vor — aönt
ſitz führt der Großherzog ; zu ſeinem Geſchäftskreis gehören alle Ver⸗ 15

faſſungs⸗ , Geſetzgebungs - und wichtige Bundes - Angelegenheiten , Verhand — kunn
lungen mit den Landſtänden ꝛc. Es beſteht aus den Miniſtern und Mini⸗ 5

ſterial - Chefs. 10

3 . Staatsverwaltung .
A. Behörden . 1

I . Das Miniſterium des großherzoglichen Hauſes und der

auswärtigen Angelegenheiten ,

welches für nicht zur kollegialen Berathung geeignete Gegenſtände eine beſondere
diplomatiſche Sektion hat , beſorgt die Angelegenheiten für das großherzogliche
Haus und die Geſchäfte mit dem Auslande . Die Ober - Poſtdirektion

unterſteht dieſem Miniſterium , welche die Generalpoſtkaſſe , die Poſtreviſion ,
Poſtinſpektion , 13 Poſtämter und 87 Poſthaltereien zu leiten hat . Auch
das Nationaltheater in Mannheim iſt dieſem Miniſterium untergeordnet .
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II . Miniſterium der Juſtiz .

In ſeinen Wirkungskreis gehört die Oberaufſicht aller Landesgerichte ,
ebenſo über Civil - und Kriminal - Juſtiz , obere Leitung der Gerichtspolizei
und der willkührlichen Gerichtsbarkeit . Alle Lehenſachen ꝛc.

Dem Miniſterium ſind untergeordet :
A. Das Oberhofgericht zu Mannheim .

B. Die Hofgerichte in Konſtanz , Freiburg , Raſtatt und Mannheim .
C. Die Strafanſtalten und zwar : das Zuchthaus zu Mannheim , Freiburg und

Bruchſal , das Arbeitshaus in Bruchſal .

IIIl . Miniſterium des Innern .

Es beſorgt die Centralleitung der Landeshoheits - Angelegenheiten , der

Landespolizei , der Landesökonomie , das Kirchen - und Schulweſen . Ihm

untergeordnet ſind :
A. Die evangeliſche Kirchenſektion mit 30 Dekanaten , 7 unmittelbaren Stif —

1 bem1 tungsverwaltungen , den evangeliſchen Lehranſtalten , das adeliche Damenſtift zu
Pforzheim .

B. Die katholiſche Kirchenſektion mit 64 Dekanaten , 14 unmittelbaren Stiftungs⸗

verwaltungen und den katholiſchen Lehranſtalten .
C. Die Sanitäts - Kommiſſion , welcher alle Phyſikate , Landchirurgate ꝛc. unter

85 ſtehen .
3

D. Die Oberdirektion des Waſſer - und Straßenbaues mit 13 Inſpektionen
etem und 30 Waſſer - und Straßenbaukaſſen .

Die Forſtpolizeidirektion mit ſämmtlichen Forſtämtern ꝛc.

Das General - Landesarchiv mit dem Provinzialarchiv in Freiburg .
Das Gensdarmerie - Korps an 330 Mann .

Der Oberrath der Israeliten mit den Adminiſtrations - , Schul - und Reli —

gionskonferenzen und 15 Bezirksſynagogen .

1 I. Der Verwaltungsrath der General - Wittwen - und Brandkaſſen mit

* Kaſſen .
3

Die Landesgeſtüts - Kommiſſion .
Die Irrenanſtalt zu Heidelberg und Pforzheim .
Das Siechenhaus und allgemeine Arbeitshaus zu Pforzheim .

N. Die Kreisregierungen .

1) Der Seekreis mit 19 Aemtern , Amtsreviſoraten , Phyſikaten ꝛc. und 377

Gemeinden .

2) Der Oberreinkreis mit 18 Aemternꝛc . , 471 Gemeinden .

3) Der Mittelreinkreis mit 21 Aemtern ꝛc. und 403 Gemeinden .

4) Der Unterreinkreis mit 20 Aemtern ꝛc. und 378 Gemeinden .

0. Die Landesuniverſitäten zu Heidelberg und Freiburg .

K

E

IV . Das Kriegs - Miniſterium .

beſorgt das Miliärweſen in militäriſcher , adminiſtrativer und rechtlicher

Beziehung .
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Untergeordnete Verwaltungszweige ſind :
A. Das Oberkriegsgericht . B. Die Militär - Sanitätsdirektion . C. Die Rekrutirungs

offiziere der Bezirke Freiburg , Karlsruhe und Mannheim . D. Die Verwaltungs —
Kommiſſion der Militärwittwenkaſſe . E. Die General - Kriegskaſſe . F. Die Zeug —
hausdirektion . G. Das Hauptmagazin und Montirungs - Kommiſſariat in Ettlingen .

V. Miniſterium der Finanzen .
Das Miniſterium leitet das geſammte Finanzweſen .
Dem Miniſterium untergeordnete Behörden :

A. Centralkaſſen .
1) Die General - Staatskaſſe . Y Die Amortiſationskaſſe . 3) Die Kreiskaſſen zu

Freiburg und Mannheim .
B. Centralverwaltungs - Kollegien .

1) Direktion der Forſte , Domänen und Bergwerke , welcher zugleich die Salinen
verwaltungen , die Berg - und Hüttenverwaltungen und die Münzoerwaltung
mit der Salinen - , Bergwerks - und Münzkaſſe unterſtehen .

2 Hofdomänenkammer mit ihren Domänenverwaltungen .
3) Steuerdirektion mit den Obereinnehmereien ꝛc.
4) Baudirektion mit 2 Kreis - Bauinſpektionen und 10 Bezirks Bauinſpektionen .
5) Die Zolldirektion mit ihren Verwaltungen und 1000 Zollgarden .

VI . Die Oberrechnungskammer .
Sie leitet das geſammte Rechnungsweſen , und iſt zugleich die Super⸗

reviſion der Rechnungen der Staats - , Provinzial - und anderer Kaſſen .
B. Rechtspflege .

Dieſe wird in dreifacher Inſtanzenordnung verwaltet , ſo , daß in bürgerlichen
Rechtsſachen die Stadt - , Ober - und Bezirksämter und die Auditorate die erſte , die
Hofgerichte und das Oberkriegsgericht die zweite , und das Oberhofgericht die dritte
Inſtanz bilden . Die Hofgerichte verwalten die bürgerliche Gerichtsbarkeit erſter
Inſtanz in Gantſachen des Adels und der patentiſirten Staatsdiener , und in zweiter
Inſtanz das Oberhofgericht . In Strafrechtsſachen ſind die Aemter und Auditorate
ſtets die Unterſuchenden , aber nur bei bürgerlichen und polizeilichen Vergehen die
urtheilenden Behörden . Bei peinlichen Vergehen ſind die Hofgerichte und das
Oberkriegsgericht urtheilende Behörden in erſter Inſtanz , wenn nicht auf Todesſtrafe ,
lebenslängliche Zuchthausſtrafe , Deportation oder Dienſtunwürdigkeit eines Staats —
dieners erkannt werden ſoll , in welchen Fällen das Oberhofgericht die erſte Inſtanz
bildet . Standes - und Grundherrn , Staatsdiener , das Militär , Studirende und
Züchtlinge haben jedoch privilegirte Gerichtsſtände .

Das Großherzogthum iſt in vier Hofgerichtsprovinzen eingetheilt , die mit den
Regierungsbezirken gleiche Namen und Ausdehnung haben , nämlich :

1) Hofgericht des Seekreiſes ,
2 des Oberreinkreiſes ,
3 des Mittelreinkreiſes ,

40 des Unterreinkreiſes ,
und ihren Sitz zu Konſtanz , Freiburg , Raſtatt und Mannheim haben . Das Oberhof
gericht reſidirt zu Mannheim .

C. Innere Verwaltung .
Sie theilt ſich in ihrer Grundlage in die Gemeinde “ , die Amts- und die Kreis

verwaltung .
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a) Gemeindeverwaltung .
ſe iſt durch das Geſetz vom 28. Dezember 1831 regulirt . Der Ortsvorſtandin allen Gemeinden iſt der Gemeinderath , an deſſen Spitze der Bürgermeiſter ſteht .Die Ernennung des Letzteren geſchieht durch die Wahl der Bürger unter Leitung desAmtes , die der Gemeinderäthe ebenfalls durch die Wahl der Bürger unter der Leitungdes Bürgermeiſters . Letzterer hat den Vollzug alles deſſen , was in die Orts⸗ und

Feldpolizei einſchlägt , zu leiten , kleine Streitigkeiten zu entſcheiden , kleine Polizei⸗frevel zu rügen , die geſetzlichen Strafen einzuziehen , an das Amt über alles zu be—richten , Beſiegelungen bei Verlaſſenſchaften zu beſorgen ꝛc. Der Gemeinderechnerwird vom Gemeinderath und größeren Bürgerausſchuß in Städten und den Gemeinds⸗
bürgern in den Landgemeinden ernannt und vom Amt beſtätigt . Seine Rechnung mußer jährlich 14 Tage auf der Gemeindsſtube zur Einſicht und Erinnerung jedes Bürgers
niederlegen , und ſodann an' s Amtsreviſorat zur Prüfung einſenden . — Der Gemeinbe⸗rath beſchließt über alle Gemeinde⸗ Angelegenheiten , Bürgeraufnahmen , Gehalte und
Anſtellung des Gemeinde - Dienſtperſonals , und führt die Grund - , Gewähr - und
Unterpfandsbücher . In vielen Fällen iſt der Gemeinderath in ſeinen Beſchlüſſen andie Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes oder der Gemeinde gebunden , ſtatt letztererkann jedoch in Städten über 3000 Seelen ein größerer Bürgerausſchuß ſeine Zuſtim⸗
mung ertheilen .

Die

b) Die Oberamts - oder Amtsverwaltunghat den Amtmann an der Spitze , welcher im Namen der Regierung die Aufſicht über
die Verwaltung ſämmtlicher Gemeinden des Amts führt , die unterſte politiſche Behördebildet , die höhere Polizei handhabt , und in allen buͤrgerlichen Rechtsſachen in erſter
Inſtanz Juſtiz verwaltet . Die landesherrlichen Beamten werden vom Regenten er⸗
nannt , die ſtandesherrlichen aber von den Standesherrn aus der Zahl der im Lande
approbirten Subjekte gewählt , und den Kreisregieruugen angezeigt , welche die Be⸗
ſtätigung bei der oberſten Behörde einholt .

Die Amtsreviſorate beſorgen die Ausfertigung der Kontrakte , Teſtamente ,
Aufſicht auf die Grundbücher , Ausfertigungen der Inventuren und Theilungsgeſchäfte ,
Kommunrechnungsſachen ꝛc.

Jeder Amtsbezirk hat einen Phyſikus , der zugleich die Aufſicht über die Chirurgen ,
Thierärzte und Hebammen führt .

Der Dekan beſorgt die Schul - und kirchlichen Angelegenheiten des Bezirks .
Die Bezirksverrechnungen erheben die landesherrlichen Gefälle .

Die Forſtämter haben die Aufſicht über die Waldungen im Amtsbezirk .
c) Kreisregierungen .

Der Geſchäftskreis der Kreisregierungen begreift alle zur Staatsverwaltung in den
Kreiſen gehörigen Gegenſtände , die Aufſicht über die Aemter , über den größten Theil
der Lokal - und Bezirksſtiftungen , beſorgt die Bücher - Cenſur , die Indigenatertheilung
ſelbſt gegen den Willen der Gemeinden , die Gewerbskonzeſſtion mit Ausnahme der
Apotheken , die definitive Erledigung der abgehaltenen Ruggerichte , die Verwandlung
der Leibesſtrafen in Geldſtrafen , die Dienſt - und Strafpolizei über das Sanitäts -
perſonal des Kreiſes ꝛc.

In jedem Kreis iſt ein Kreis - Medizinalrath und ein Kreishebarzt angeſtellt .

4 . Finanzverwaltung .
Die Finanzverwaltung beſorgt die Einnahmen und Ausgaben des Groß⸗

herzogthums im Allgemeinen . Sie hat ihren Centralpunkt im Finanz⸗
Miniſterium .



Nach den von den Staͤnden genehmigten Budgets von 1825 bis inkluſive

1834 , und dem von der Regierung vorgeſchlagenen von 1835 und 1836

ergaben ſich folgende Summen :

Hievon ab
Brutto⸗ Laſten und Netto⸗ Staats⸗- 8

Einnahmen . Verwaltungs⸗] Einnahmen . Aufwand .
Uuͤeberſchuß.

koſten.

fl . fl . fl . fl . fl.
1825 9. 320. 280 2. 110. 465 7. 209. 815 7 . 207 . 89 1. 916

1826 9. 310. 280 2. 108. 265 7. 202. 015 7. 180. 899 21. 116

1827 9. 435. 280 2. 112. 965 7. 322. 315 7. 179. 5h0 142. 716

1828 9. 788. 400 2. 300. 220 7. 488. 180 7. 487. 425 75⁵
1859 9. 788. 400 2. 300. 220 7. 488. 180 7 . 487 . 45 7⁵5⁵
1830 9. 788. 400 2. 300. 220 7. 488. iss 7 . 487 . 45 755⁵

1831 10. 915. 971 3. 172. 830 7. 743. 10 ⁶i7.351.300 391. 840
1832 10. 597. 758 3. 215. 106 7. 382. 65² 7. 178. 500 204. 152
1833 11. 858. 246 4. 120. 949 7. 737. 255 7. 492. 45 244. 812
1834 11. 816. 106 4. 055. 262 7. 760. 844 558. 659 202. 185
1835 12.294.660 4. 326. 245 7. 968. 415 7. 912. 185 56. 280
1836 12. 193. 284 4. 156. 899 8. 036. 385 7. 941. 780 91. 605

Das den Ständen für die Jahre 1835 und 1836 vorgelegte Budget iſt in

ſeinem Detail folgendermaßen berechnet ) :

) Zur nähern Vergleichung werden die Poſitionen der frühern Jahre mit angeführt

ſiti 0 dor fr 0
1655 . 16906. 1806. 1856 .

Poſitionen
zehn Jahre .

Laſten Brutto⸗ eekes
Brutto⸗Einnahme. und Jahr . Ein⸗

Verwaltungskoſten . nahme. koſten.

I. Einnahme . fl. fl fl. fl. fl. fl.
4. Miniſterium der

auswärtigen Ange⸗
legenheiten .

Poſtadminiſtration 563. 474] 563. 474] 342. 399] 331. 0941825,26,27 236. 600 69. 600
1828,29,30 415. 000

1831 4469. 658
1832 472. 800 5
1833 520. 920 297. 400

B. Juſtizminiſterium . 1834 520. 920 293. 900
Zucht⸗ und Korrektions⸗

itteßßß 26. 629 26. 629 12. 651 12. 651 1833, 34 13. 564
C. Miniſterium des netto

Innern .
1) Amtskaſſenverwaltung 14.246] gleich 1.250] gleich 1833, 34 21. 150 4. 100
2) Siechenanſtalt . . . 407 dem 24( dem 1833, 34 412
3) Irrenanſtalt 9. 151 Jahre 96 Jahre 1833, 34 8. 592
4) Allgemeines Arbeits⸗ 1835 1835

7. 004 4. 331 1833, 34 3. 317
5) Fluß⸗und Straßenbau⸗ 1825,26. 27 8. 000

verwaltung 13. 940 5900 10709
1833,34 10. 900

6) Landesgeſtütsverwal⸗
„ 2. 190 2 . . 1833, 34 1. 925

46.938s1 46. 938 6. 317 6. 417



Poſitionen der frühern

ichn Jahre .
— — —— — — —

— — ͤ — .
fLaſten Brutto⸗ 805 5Brutto⸗Einnahme und Ein⸗ 3Verwaltungskoſten . nahme. 8

koſten.
D. Kriegsminiſterium . ſ [ fl. fl . fl . fl . fl.
Militaradminiſtration . . 17. 170 R 15. 610

21. 800
1826, 27 21. 300E. Finanzminiſterium . 1828,29,30 29. 300 8001) Allgem. Kaſſen - Verwalt . 30⸗ . 128 41. 895 54. 298 53. 923( 1881 77. 583 1. 5001882 9.9003 fjährl.1833 34. 192 . 7441834 33. 652 5. 30182⁵ 1. 547. 100 611. 900
1826 1. 541. 100 610. 9002) Kameral - Domänen⸗Ad 609. 200

iiſteesßktt 1. 635. 108] 1. 635.108] 784. 964 800. 964(1 1.430.6701835 1. 415. 912 ö1833 906. 508
1834 903. 2003) Forſt⸗, Salinen⸗,Berg⸗ ,

Hütten⸗ u . Münz⸗Vrwlt. 19 — —
—— 2840à) Forſtadminiſtration . . 972. 243 972. 243] 452. 533 452. 533

876. 426 384. 223
1838,3434 1. 107. 150 540.5501825,26 1. 226. 900 381. 350
1827 1. 355. 080 387. 000„ * * 57301828,29,300 1. 203. 400 272. 400b) Salinenverwaltung . . 1. 269. 033 1. 269.033] 481. 773 481. 773 1831,32 1. 416. 799 364. 325
1833 1. 236. 000 480. 518

1834 1. 190. 400 457017
1825⁵ 126. 300 38. 500
1525 120. 600) 37. 400

3 120. 400 hrl.c) Berg⸗u. Hüttenverwalt . 558. 687 558. 687] 481. 733 481. 733 * 29,30 128. 300 —00
183 32 600. 465 517. 303
1833, 34

654. 000 We
815185

„26,27 5. 000 5. 000
3 1828,29,30 4. 450 4. . 450d) Münzverwaltung . . . 511. 472 511. 472] 511. 042 511.

—6 1831, 32 4. 370 4. 3701833,34 520. 338 520.3351631 850NZentraloerwaltung — 37. 861 37. 861 93 4900—23*2

3. 311. 4350 3. 311. 435] 1. 964. 942 1. 964. 942
40 Steueradminiſtration .
2) Grund⸗, Häuſer⸗u . Ge⸗

erbſteuer, mit Einſchluß 55
2. 384. 500

1826 2. 386. 700 188. 850der Beforſterungskoſten 1827 2. 388. 500) jahrl .und der Fluß⸗ u. Damm⸗
105. 515011887„29,30 2. 527. 200“ 168. 860

baubeitrage . . . 2 . 659 . 278 2. 647. 588] 299. 808 2
2. 627. 440 21835 2. 411. 040 71833 2. 639. 830 233. 4001834 2. 631. 130 208. 300

1825,26,27 200. 000 7. 850
4

1828,29,30 196. 000 7. 7005 ) Klaſſenſteuer . . 178. 718 178. 089 . 509 50991831,32 201. 500 2* 1833,3⁴ 180. 000 6. 600
1825,26,27 1. 167. 0000 2
135 „29,30 1. 254. 800 2

1. 325. 120 1) Aceiſe und Ohmgeld . . 1. 346. 227 1. 354. 295 50. 384 80. 725 1832 1. 305. 06 5I 1833 1. 313. 900 80. 500
1834 1. 325. 000 81. 000

13295261
649. 000o 2

ſst 714. 000f 1 1187 967. 700 50 Zougefaue . . . . . 14262 . 4131 . 222 . 4i3f 150. 462 180. 462 ( 88,32·
N— 1. 207. 400 130. 800



1835 . 1836 . 1836.1835 .
Poſitionen der frühern

zehn !

4 en u.Laſten Brutto
Brutto⸗Einnahme. und FJahr Sii e

Verwaltungskoſten . nahme. 6 0

fl . l . fl . „ l. l .
1825,26,27 704. 000 2

Hlses 9,30 766. 300 7
e ) Jurisdiktionsgefälle . 832. 660 832. 660 112. 230 112. 2301831,32 872. 400 7

1833 870. 300 2
61834 783. 100 97. 150

1) Forſtgerichtsgefälle . . 221. 000 221. 000 193. 675 193.675
3 — 1 1825,26,27 194. 200 20. 900690Straßenged ( aufgeſhoben ) 3 18280 30 190. 000 20. 000

(1825,26,27 14. 000
8 1828,29,30 23. 500 2

h) Verſchiedene Einnahmen 53. 472 49. 972 53. 593 35. 593( 1831,32 34. 640 3 „
1833 35. 546] 21. 300
1834 32. 046 19. 300

Wpeiiſzne Söſten 234. 013] 228. 3010(1833,34 215. 120

6. 513.778] 6. 506. 017] 1. 160. 674 957. 000
5) Vom Betriebsfond . . 150. 000( 44. 618

Summa Finanzminiſterium . 11. 640. 44911. 539. 073] 3. 964. 878 3. 806.887
Totale aller Einnahmen . 12. 294. 66012. 193. 284l 4. 326. 245 4. 156. 899

Poſitionen der frühern z
‚

1835 . 1836 . — — —————————f
827. 182830] 1831.

II. EigentlicherStaats⸗ fl. fl. fl . fl. fl. fl. fl. fl. fl. fl.

autwand .
A. Staatsmini⸗

ſterium .
1)Civilliſte . . 650,000 650 . 0000 . 8 650. 000 650. 000 650. 000 [650.000
2) Wittumsgehalte der

Mitglieder des groß⸗
herzogl. Hauſes . . . 120 . 000 120. 000 1. 108. 365 1. 108. 365 1. 108. 365 1. 151. 365] 240. 000] 240. 000 [ 120. 000 [ 120. 000

3) Appanagen der Prin⸗
gene Piſeinen 97. 000 97. 000 97 . 00097 . 000

4) Landſtände 2. 770 59. 270 1.300. 1.300] 30.000] 13. 633 90. 000 50. 000 2. 770 59. 270
5) Großherzogl . geheimes

Kabtit ; ; ; ß; 8.000[ 8. 000 14. 464 14. 464 14. 464 14. 464 10. 000 10. 000 9. 300 9. 300
6) Staatsminiſterium . 13.500] 13. 500[ 21. 000] 21. 000 21. 000] 21. 000 14. 000 14. 080 12. 900 12. 900
7) Verſchiedene u. außer⸗

ordentliche Ausgaben 7. 500 7. 500 26. 000] 26. 000, 26. 000 24. 000] 5. 000 5. 000 7. 500 7. 500
888. 770 945. 270fl . 171. 129 f. 171. 129 f.199.829(1. 224. 462 1

106 000
1.066.000 899 . 470 955. 9706, Mitſteru des 1. 106. 001. 066. 000 899. 470955. 970

großhrzgl . Hauſes
u. d. auswärtigen
Angelegenheiten .

10Miniſterium . . . . 28 . 200 28. 200 37. 000 37. 000 37. 000 37.000] 27. 650 27. 650 28. 550 28. 550
2 I ee 93. 000] 93. 000[ 93. 000] 98. 000. 66. 000] 50.000[ 50. 000] 50. 0003) Bundes öſten 30. 575 25. 425 27. 683 23. 6751 21. 425 21. 4254) Verſchiedeneu. außer⸗

ordentliche Ausgaben 10. 000 10.000lf 30. 000] 30.000“ 30. 000] 30. 000 10. 000 10. 000 10. 000 10. 000
128. 775 123. 625 160. 000] 160.000. 160. 000 165. 000] 131. 333 111. 3251] 109. 975 109. 975

C. Juſtizminiſterium .
1) Miniſterium . . . 24 . 145 24. 145 16. 000 16. 000 16. 000 24. 800] 22. 000 22. 000 23. 000 23. 000
2) Oberhofgericht . . . 52 . 095 1 157. 000[ 157. 000 157. 000 158. 800] 45. 220 45. 220 45. 250 45. 250
3) Hofgerichte . 136. 470 136. 470 110. 833] 110. 833 120. 700 120. 700
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1¶835. 1836.

l . fl . KEles . fl. fl. fl. fl.90Rechtspolizei . . . . 289. 502 239 . 5ꝰjö268 . 690 263. 690
) Zucht⸗ und Korrek

— tionsanſtalten W325 i 56. 910 56. 910 73. 346 273. 346
6) Verſchiedeneu . außer

ordentliche Ausgaben 2. 138 2. 138 2. 200 2. 200 2. 200 1. 800 1. 100 1. 100 1. 400
D. Miniſterium des 588661 538. 661 175. 200 175. 2000 185. 400 236. 063[ 236. 063 527. 386 527. 386Innern . ̃
9 Miniſterium 44351 i4̃ii . 000 4000
9Evang. Kirchenſektion [ 13 13. 100, „ „ 14 000 14. 000
9 Kath. 20. 100] 20. 100) 100. 400] 100. 400] 100. 400] 107. 200 89. 90 83. 700[ 14.000] 14. 000
0Sanitätskommiſſion . 4. 940 5 WWWW 4850 4. 750
5)General⸗Landesarchiv 18. 108 18. 106P R —3 12. 258 12. 258

ſtpolizeidirektion . 14. 757 14. 757
7 regierungen . . 139 . 845 139. 845 168 170] 168. 170] 168. 170] 148. 700 146.4903] 145-84230 134. 000] 141. 200
OBezirksiuſtiz u. Polizei 739. 200] 739. 200 108. 600] 708. 600] 708. 600] 720. 100] 715. 0243 715. 0243 676. 456 689. 956
YAllgem. Sicherheits ö

128. 800 128 . 800000 . . . . 293 . 000 93. 000 [ 109. 049] 115429
lo) unterrichtsweſen . . 252. 631] 252. 631 176. 600] 176. 600] 176. 600] 195. 245] 238. 386 247. 386 260. 727 263. 977
11) Wiſſenſchaft , Künſte

und Gewerbe . . . . 39 . 185 39.185½% . . . . . . . . 22 . 89323 . 893 23. 893 23. 803
10 Kultuns . . . . 66 . 592 ] 66. 467 52. 700 52. 700 52. 700 42. 647 60. 7753 63. 7753 66. 134 66. 134
13) Milde Fonds und Ar⸗

menanſtalten . . . 96. 745 96. 745 55. 700 55. 700 55. 700 64. 800 63. 300 [ 63. 300 99. 394 79. 39485 10) Siechenanſtalt 13. 264 13. 264 12 580 12. 580 13. 959 13. 959
15) Irrenanſtalten 66. 921 AN deeee see

59. 310 59. 310 66. 374 66 374
eenn Arbeitshans ine , if 20. 000 20. 000 19. 250 19.25017) Waſſer⸗u. Straßenbau 1. 026 5441. 026 544 608. 000 608. 000] 60s. 000] 600000] 925.8143] 925. 8143 1. 006. 037 1. 051. 543

10Landesgeſtut . . . . 64. 304] 75. 451 50. 000 50. 000 50. 000 56.000l 56. 000 56. 000 270. 000 75. 000
10) Verſchiedene u. außer⸗

ordentliche Ausgaben 12.50 17. 100 16. 000 16. 000] 16. 000] 20. 000 12 . 00012 . 000 10. 000 10. 000
IE 2. 780. 933 2. 791. 955 2012.470 2.012.170 2. 012. 170/2.056. 192(2. 515.5543 2. 521. 6263 2. 641. 381. 2. 702. 117

E. Kriegsminiſterium .

e ee e eefonooſilo e dnegftn ue ſasee fengr .
YLandesvermeſſung . . 30. 605 3. 200 3. 200 3.200] 10.000] 10. 000 10. 000 14. 181 14 181. 00 3) ö

2m 59 1. 541. 316 1532. 275 l1 603. 200 1 603. 2001. 603. 2001. 678. 476 1. 471. 180 1. 355. 880 1. 494. 798 1. 471. 7473 F. Finanzminiſterium . ö
) Miniſterim . 34. 550 34. 550 50. 000 50 000] 50.000] 56. 500] 53 2153/ 53. 2153 34. 500 34. 500

25 Zentralkaſſen . . . . 12 . 410 12. 410 15. 400 15. 400 15. 400 15. 400 15. 346 15. 346 14. 306 14. 3061
90berrechnungskammer 32. 470 32. 470 60. 000 60. 000 60 000f 60.000[ 22. 6503( 22 6505] 31. 200 31. 950

Baubehörden 32 . 030 32. 030 34. 800 34. 800 34. 800 39. 000] 28. 520 28. 520 31. 470 31. 4705) Central⸗Bauaufwand 5. 400 5. 400 36. 400 35. 400 5. 400 5. 400
6) Zur Beförderung des
„ Bergbaues . . 10 . 000 10 . 0000· . . . 10.000] 10. 000 10. 000 10.000] 10. 000
7) Zur Schuldentilgung . 784. 655 788. 004 940.000 937. 000] 933 0001. 148. 400 905. 013 [ 936 . 363 889. 869] 892. 038

Adminiſtra⸗
3 tionskoſten . 11. 150 11. 150
3 Zinſen . . . . 517 128 507. 658

Tilgungsfonds 256 . 377 269. 196
1. l Qentſchädigungen . . . 163. 000] 103. 000] 103. 000f 34. 500

YZur Zehntablöſung . 362 . 115 366. 730
51 10) Penſionen . . . . . 248 . 100 711. 400] 853. 000] 829. 000] 803. 000] 798. 095 808. 025 774. 110 785. 700] 754. 800

i 11) Verſchiedene u. außer⸗
ordentliche Ausgaben 17. 000 11.000 30. 000] 30. 000 30. 000 16. 000 12. 000 12. 000 17. 000

2. 033. 730 2.009.9942. 086. 2002. 059. 200. 2. 029. 2002. 177. 895 1. 891. 1701 1. 887. 605 1. 819,445 791. 464
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und Landwirthe .

im Jahr 1826 S 128 . 652 . 100 fl . , im Jahr 1834 S 147 . 298 . 375 fl . ,

und das Grund⸗ und Häuſerſteuer - Kapital 1831 598 . 853840 fl. ,
im Jahr 1834 601 . 514 . 270 fl . ) ) in den höheren Zollgefällen , wozu
die niedrigen Zollſätze und die Aufhebung des Straßengeldes beitragen ,
die aber zum größten Theil auf dem Auslande ruhen , endlich in der Er —

höhung der Acciſe und des Ohmgeldes .
Der Kommiſſionsbericht des Abgeordneten Hoffmann über den preußi⸗

ſchen Zoll⸗ und Handelsverein ſtellt ( 1835 ) die Summen folgendermaßen dar :

10 Grund⸗ und Gefällſteuer - Kapital .
Häuſerſteuer - Kapital

3 ) Perſonalſteuer - Kapital für alle Gewerbsleute

4 ) Gewerbsobetriebs - Kapital

) Das Geſammt⸗Steuerkapital der Israeliten , welches in benannten Summen enthalten iſt,
beträgt 9975. 375 fl. größtentheils in Gewerbs - und Häuſerſteuer beſtehend. Nach den frühern jüdiſchen
Oberraths - Kaſſenrechnungen betrug dieſes 1815 S5. 655. 754 fl. 1818S 6. 762. 300 fl. 1824 S 7. 668. 820 fl
1827 8. 265. 300 fl. 1830 S 9. 432. 747 fl. 1832 9. 546. 150 fl. 1833 S 9. 678. 870 fl. 1835S 10. 328. 600fl.

Poſitionen der frühern zehn Jahre .
835 1836 . d :E4

1825. 1826. 1827. 1828—30 1831. 1832. 1833. 1824. 555

Summa des eigentl. fl . fl . fl . fl . fl . l . l . fl . l . f „
Staatsaufwands . 7. 912 . 185 7.941.7807. 207. 8997. 180. 899 7. 179. 5997. 487. 425 7. 351. 301 7. 178. 500] 7. 492. 455 7. 558.659

Hiezu Laſten u. Ver⸗ 2

waltungskoſten . . 4. 326. 245 5 2. 110. 4652. 108. 265 2. 112. 965 2. 300. 220 3. 172. 830 3. 215. 106 4. 120. 949 4. 055. 262

Summa aller Aus⸗
12. 238. 430 12. 098. 6799. 318 3649. 289. 1649. 292. 564 9. 787. 645 10. 524. 1310 10. 393. 606 11. 613. 404 11. 613. 92t

Die Einnahme be—
trägt 12. 294. 660 12. 193. 2849. 320. 2809. 310. 280 9. 435. 2809. 788. 40010. 915. 97110. 597. 75811

Bleibt Ueberſchuß . 56. 230 70 1. 916 7 0 142. 716 7551 391. 840 204 152 244. 842 202. 185

Nach Anſicht des Budgets von 1825 und von 1836 ergibt ſich eine Er —

höhung der Staatseinkünfte von 2 . 873 . 004 fl.
Die Urſachen derſelben liegen in den veränderten Rechnungsmanieren ,

daß , wie z. B. bei der Münzverwaltung , die in einer halben Million beſtehen⸗
den Münzen früher nicht , jetzt aber als durchlaufender Poſten behandelt

werden , oder theilweiſe Netto - Summen ſtatt Brutto in Vorſchlag kamen .

Uebrigens haben ſich die Domänen , das Berg - und Hüttenweſen ꝛc. durch

eine treffliche Adminiſtration gehoben , und die Erhöhung der Jurisdiktions —

gefälle häͤngt von dem größeren Andrange zu den Gerichten ꝛc. ab . Die

direkte und indirekte Steuer , welche eigentlich auf dem Bürger laſtet , hat ,
wie nachſtehende Berechnung zeigt , auch eine Erhöhung erhalten . Die Ur —

ſachen liegen im vergrößerten Gewerbsleben und dadurch veranlaßtem höheren
Gewerbs⸗Steuerkapital bei gleichen Steuergrundſätzen . Es betrug dieſes

* 467 . 000 . 000 fl .

150 . 000 . 000 „* * * *

121 . 000 . 000 „

22 . 000 . 000 „

740 . 000 . 000 fl.

* * * * * *

* * * *
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Vergleichung der direkten und indirekten Steuer mit der Volkszahl :

Poſitionen der frühern zehn Jahre .
1835 . 1836 . — — —

15825 . 1826 . 1827 . 1828—30] 1831. [is32.] 1833. 1834.

L Direkte Steuer , ff . f fl . fl . fl . fl . fl . fl . fl. fl.
— nämlich Grund⸗, Häuſer⸗

Gewerbsſteuer ze . . . . . 2 . 659 . 278 2.647.588fe. 384. 500f2. 386. 200f2. 38s. 500 f2 . 527. 2002 . 627.440 f2. 411. 040L. 689. 8802. 631. 130
Klaſſenſteuer usvis 178 o89 200. 000 200. 000] 200. 000] 196. 000] 202. 000] 201. 000] 180.000] 180. 000

—
2. 837. 9960 2. 825. 677 2. 584. 500. 2. 586. 700f2. 588. 8002. 723. 200 2. 827. 440 2. 612. 0402. 819. 8302. 811. 130

l. Indirekte Steuer , öM Acciſe und Ohmgeld . . 1 . 846 . 237 1. 354. 2951 167. 0001. 167. 0001. 167. 000. 1. 254. 8001. 325. 1201. 305. 7061. 313. 900. 1. 325. 000
1. 222 . 418 1. 222 413, 649. 000] 649000] 649. 000] 714. 000] 967. 700] 967. 7001. 199. 8001. 207 . 400

Berſchiedene Einnahmen 53. 472 49. 972 14. 000 14. 000 14000] 23. 500 34. 640 34. 640 35. 546 32. 046
194. 200 194. 200 194 200 190 000Straßengeld

2622 . 122 2. 626. 6802. 024. 2002. 024. 200 2. 024. 2002. 182. 300 2. 327. 460 2. 308. 0462. 549. 24602. 564. 446
Summa . . 5. 460. 118, 5. 452. 357 4. 608. 700f4. 610,900[4 612 . 000 4. 905. 500(5. 154. 900 4. 920. 0865. 369. 076 5. 375. 576

Votks zahbtttt 1. 228. 000 1. 238. 000 l1. 132. 9701. 145. 952 1 164. 316 1. 188.000] 1. 206. 044 1. 206. 157 1. 208. 697 1. 218. 000
Vergleicht man damit die

1 Volszahl , ſo zahlt ein Kopf
5 lun der Bevölkerung . . . 4fl . 27 4 fl . 241 l 4 fl. 4 [4fl . 111 L3fl. 57T4l 4fl. 75r 4fl . 16521 4fl .4 4fl . 264 4fl . 242

Der Schuldenſtand des Großherzogthums beträgt
( 618810 K „ ölfl .lilk

5 dierzu die Forderung der Grundſtock - Verwaltung
Staatsdomänenfiskus ) mit 11 . 425 . 966 / 54 ,

gibt eine Sümme oũjjjjjjjjjʒÿ fif Skr .

Für das Jahr 1835 iſt wegen Gefällentſchädigungen , Ablöſung der

Herrenfrohnden und des Blutzehenten eine Vergrößerung von 690 . 1556 fl.
43 kr. zu erwarten , eine Verringerung tritt aber in dem darauf erfolgenden
Jahre ein , im Betrag von 256 . 377 fl. 16 kr . , ſo daß der Schuldenſtand
des Landes 1836 über 13 . 000 . 000 fl. betragen wird , wozu noch die For⸗

derung der Grundſtockverwaltung kommt , welche bis dahin ſich gleichfalls
erhöht .

Qe

5 . Das Militaͤr .

dar: Das badiſche Militär bildet einen Beſtandtheil des achten deutſchen

01f. Armeekorps , welches in drei Diviſionen abgetheilt iſt .

Die erſte Diviſion beſteht aus dem Kontingente Würtembergs , die zweite
aus dem von Baden , die dritte aus dem von Heſſen .

Das gewöhnliche Kontingent beträgt den 100ſten Theil der Bevöl⸗

kerung , die Erſatzmannſchaft nach dem Ausrücken des erſtern den 600ſten

0

Theil . Die Reſervemannſchaft , welche nur durch beſonderen Bundes⸗

fl beſchluß ausgehoben werden darf , den 300ſten Theil der Bevölkerung .
Die zweite Diviſion iſt nach den Beſtimmungen des Bundes folgendermaßen

zuſammengeſetzt :



II . Diviſion Gaden ) .

Gewähnhliches Kontingent .

Stärke .

Perſonal . Material . Pferde .

5 Streitbare MWann⸗ SBenel ne 3 31 3
ſchaft. 2Ge⸗ Reit⸗der Waffengattungen [ 1 Proc . der Bevöl : - ( 8 ſchütze .

8

und übrigen 8 8 8
9 ZweiArmee⸗Zweige .

24384 2 8 5 89
5 2Ea 82 2 8 — 2

Zum Generalſtab des Ar—
AeeCorßps 11 4 15 18 51 60 1 19 8⁰0

bis bi
70 9⁰Generalſtab der Diviſion . 11 9 20 38 9 85 3 32120

ien etterete 48 1. 352 1. 400 35 11189 1. 364 38 1. 591
Hendststettee 1 28 3 31
I „ . „ 18 702 720 2162010 132 48 126 774 948
Belagerungsartillerie . . . 3 8⁴ 87265 90 9 2 32 43

1 34 35 47 4 8⁴ 92
Pionniere od. Feldſappeure 2 63 65 4 2 5 8 13
Linien⸗Infanterie .
Scharfſchützen zu 25 der In - C1977 . 4827 . 625 85 29 217 90307

i
Lebensmittelfuhrweſen . . „ 21038 6 14 164 184
eete , . 25 3 5
Geſundheitspflege . . . „ ii 16 2 48 66

Summe . . . 296 9. 74010 . 000 [705 25107345644 1. 544 1. 294 3 . 452bi bi
65⁴ 3402

Reserve⸗Kontingent ,
die ſtreitbare Mannſchaft vorläufig , nach den bereit zu haltenden Cadres für ½/oo der

Bevölkerung ausgeſetzt .
f476 7

8 5
VVV

Lebensmittelfuhrweſen . . 17＋ „„„„„ 3 5⁴
Geſundheitspflege . 4 1 3

Süttime 64 13 5 3 54
Bemerkungen . a) Sämmtliche gemeinſchaftliche Stellen ſind bei dem Generalſtabe des Armee⸗Corpsaufgeführt , die der Categorien gleichmäßig auf die Diviſionen vertheilt .5) Die Offiziersdiener ſind in den eingetragenen Zahlen der nicht ſtreitbaren Mann⸗

ſchaft nicht begriffen.

Die Ergänzung des Heeres geſchieht durch die Konſcription , welche alle
Staatsangehörige , mit Ausnahme der Standesherrn und ihrer Familien ,
umfaßt , die im Laufe des , der Konſcription unmittelbar vorhergehenden
Jahres das zwanzigſte Lebensjahr zurückgelegt haben . Das Maß zur An⸗



nahme der Kriegsdienſtpflichtigen iſt auf 57 27½ neubadiſch Maß , die
Dienſtzeit für alle Waffengattungen auf ſechs Jahre feſtgeſtellt .

Das Land iſt in drei Rekrutirungsbezirke : Freiburg , Karlsruhe und
Mannheim eingetheilt .

Die Militärverwaltung wird durch den verfaſſungsmäßig verantwort⸗
lichen Chef des Kriegs - Miniſteriums beſorgt , und die Kommandoſachen
durch das Korps - Kommando angeordnet .

Zu Verminderung des Koſtenaufwandes beſteht das Beurlaubungsſyſtem .
Wie im Jahre 1835 und 1836 ſich der effektive Stand und Aufwand

geſtaltet , wird nachſtehende Ueberſicht zeigen .
Stand und Aukwand des grolsherzogl . badischen Armeekorps .

Stand .

[ Mannſchaft . Pferde. Aufwand.— —— — —
3 Dienſt⸗Com⸗ 8 Beur. Offi⸗
vlerr .

Dienſt.] lautt. ziers, Nel. 363] 1835. 1836.

J. Laufender Dienſt . fl . fl.
1) Kriegsminiſteriſmm 2⁵ 50 40. 200 40. 200
2) Adiutanten des Großherzogs . 2 22 5. 479 5. 479
3) Armeekorps :

a) Korpskommando 2 „ 11. 676 11. 676
WMDGenesaiſübßbb 7 e 19. 316 19. 316
c) Infanterie & Regimenter )

Beigaseſtztes : : 3 13 18. 891 18. 891
Regimeotte : 8. 047 3. 1414 . 906 4 584 824 584. 824

d) Kavallerie 88 Regimenter )
Beigtdemdtd 1 5. 215 5215

5) Regimenter 145 492123 951 344094 344. 091
e) Artilleriebrigade (6 Compagnien 431⁰ 40 7380 126. 946 126 946

Summa Armeekorps . 5. —89 250 1. 024 80 1. 110. 962 1. 110 962
0 Wilitärgerichtsbarkeit . . . „„E 3σe 19 656

5 Sanitãätsdirektiensns 2 — 2. 895 2. 895
Nekrutirun 3 33 5 3. 968 06Bäuwefßßß 3 8 8 19 525159 . 5258) Commandantſchaften 2 2 5 9. 425 f9) General⸗Kriegskaſſe 2 VVVVI 3 100 3 100

10) Zeughausdirektioonn 16 33 11. 402 1140511) Montirungskommiſſariat 7 3 4564 4. 564
12) Kaſernverwaltungen 7 48 „ 3 61) 3 6⁴9
13) Hoſpitalverwaltungen . 15 15 5. 764 5764
14) Militair - Bildungsanſtalten 5 — 1167⁴ 1167415) Gottesdienſt und Schulen . . . 790 — —* 4 3. 553 3. 553

iiiide wegg . . . 832 490⁰0 4. 900
10 Trausportkoſten —* 2 8 3 6. 000 6. 000
18) Etappengelder „„„ 88 5 10. 000 10. 000
10) Außerordentliche Ausgaben . eee eee

7⁴ 8 7é41290 . 116 1. 29. 116
Davon ab die Heimfälle der vor—

übergehenden Ausgaben mit . . . —: . 1. 512 2. 950

Reſtſummen für den laufen den Dienn1052s 4. 699 5. 829273 1. 024 80 [1.288. 604f 1. 287 166
1377

Erdball . Baden v. Heuniſch. I.



EEEE AufwandPferde . Ufwand .

Con
ö

plett nſt 1
＋X E

Il. Für frühere Dienſte .
dene 105E 3 21. 026 21. 026

21) Penſionen : „
hehette 1. 032 3 1 1 162. 658 158. 313
b) Penſionen für Militairdiener —

73 838 2 165 2. 315
e) Ordens⸗ und Medaillenzulagen 563 36. 258 35. 290

— 4.—— — —
Summa für frühere Dienſte —. . 17266 9 9 2. 107 216. 944

Totale . ——8 3 8 151. 0711 1. 504. 110
eneſſüungzgz 1363 3 3 38 3 30. 605 28.165⁵

E
Hauptſumme .. 3 85 33 . . . 1. 541. 316 1. 532. 275

Unter der Standesſumme des aktiven Korps in Betrage von 10 . 427

Köpfen befinden ſich 2 General - Lieutenants , 3 Generalmajors , 10 Oberſten ,
7 Oberſt - Lieutenants , 9 Majore , 82 Rittmeiſter und Ka dbitäns , 79 Ober⸗
und 64 Unter⸗Lieutenants , im Ganzen 256 Offtziere , 77 Wachtmeiſter und

Feldwebel , 34 Quartiermeiſter erſter Klaſſe , 265 Sergeanten und Quartier⸗ 10
meiſter zweiter Klaſſe , 62 Fouriere , 468 Korporale , im Ganzen 905 Unter⸗

offtziere , 337 Hautboiſten und Spielleute , 8 . 866 Soldaten , im Ganzen 10 . 364 ,
wozu noch 63 Nichtſtreitende , als Regiments - Quartiermeiſter , Aerzte , 7
Chirurgen , Thieräͤrzte , Büchſenmacher und Profoſen kommen , welche obige
Summe von 10 . 427 ausmachen .

I. Der Seekreis

( Sitz der Kreisregierung und des Hofgerichts in Kon ſt anz )

Der Seekreis liegt zwiſchen dem 50 47 / und 270 16 “ öſtlicher

Länge/ und zwiſchen dem 470 367/ und 480 9/ nördlicher Breite , und gränzt
8

im Norden an Würtemberg und Hohenzollern , im Süden an die Schweiz
und den Bodenſee , im Weſten an den badiſchen Oberreinkreis , im Oſten
an Hohenzollern und Würtemberg . Er iſt in nachfolgende Bezirksaͤmter
eingetheilt :
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